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Japanische Automobilindustrie

Ubereinkommen «Neue Technologien»

Geredet und geplant miteinander wird in Japan nicht nur in der Indu-
striepolitik. Es werden auch im Betrieb Abkommen vereinbart, die teil-
weise vorbildlichen Charakter haben. So etwa, wenn im nachfolgend
vom Vorsitzenden des japanischen Bundes der Automobilarbeiterge-
werkschaften (JAW), Ichiro Shioji, erlauterten Ubereinkommen bei Nis-
san gesagt wird: «Die Gesellschaft kindigt keinem Gewerkschaftsmit-
glied aufgrund der Einfihrung neuer Technologieny, oder: die Gesell-
schaft versetze kein Gewerkschaftsmitglied aus diesem Grund an einen
untergeordneten Arbeitsplatz. Selbstverstandlich sind damit nicht alle
Probleme gelost. Wie es um Neueinstellungen aussieht, warum die Bilder
von menschenleeren Fabrikationshallen gerade aus Japan stammen, das
sind Fragen, die einer eingehenderen Erorterung beddurften. Trotzdem:
Aus dem nachfolgend Abgedruckten kénnen wir doch einige Erkennt-
nisse gewinnen. ‘

Die Allgemeine Automobilarbeitergewerkschaft bei Nissan (die «Nissan-
Gewerkschafty), der grosste Mitgliedsverband des Bundes der japani-
schen Automobilarbeitergewerkschaften, hat das «Ubereinkommen uber
die Einfiihrung der neuen Technologie» (Mikroelektronik — oder ME-
Ubereinkommen) mit der Nissan Motor Company am 1. Marz 1983
geschlossen.

Die Roboter — sie fiihren Arbeiten aus, die friher in den Zustandigkeits-
bereich der Facharbeiter fielen — die heute eher als Symbole der neuen
Technologie betrachtet werden, traten in Japan Anfang der siebziger
Jahre in Erscheinung, und heute werden in der Automobilindustrie be-
reits 4000 Roboter eingesetzt. Sie fihren die meisten Punktschweiss-
und Spritzarbeiten aus. Inzwischen gibt es Anzeichen dafur, dass die
Automatisierung auf den Bereich der Fliessbandarbeit ausgeweitet wird.
Durch die Automatisierung wird die Beschaftigungslage in der Industrie
verschlechtert, aber in Japan konnte dieser Arbeitsplatzverlust bisher
durch die expandierende Industrie aufgefangen werden. Anders ausge-
driickt waren die Einfihrung der Automatisierung, wie beispielsweise
der Einsatz von Robotern, und die Aufrechterhaltung der Beschaf-
tigungsmoglichkeiten sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
miteinander vereinbar.

Da der Fortschritt im Bereich der Mikroelektronik-Technologie immer
schneller vonstatten geht und der Einsatzbereich immer grosser gewor-
den ist, hat man in den letzten Jahren schliesslich auch in Japan begrif-
fen, dass sich diese Technologie in ihrer Art vollig von der unterscheidet,
die bisher angewendet wurde. Ein Beispiel ist, dass die Roboter —anders
als herkémmliche Maschinen — aufgrund ihrer hohen Flexibilitat die
erforderlichen Voraussetzungen mitbringen, um einen Menschen an sei-
nenr Arbeitsplatz zu ersetzen. '
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Im Automobilsektor wird der Export japanischer Fahrzeuge aufgrund der
weltweiten Krise in der Autoindustrie immer grosseren Restriktionen
unterworfen; der japanische Markt selbst ist gesattigt, und auch Japan
kann nicht langer eine Ausnahme in der Welt bilden.

Angesichts dieser Situation weise ich nun schon seit langer Zeit immer
wieder nachdriicklich auf folgendes hin: «Wir haben ein Stadium er-
reicht, in dem Massnahmen, die bisher in den Unternehmen gegen die
Automatisierung unternommen wurden, grundlegend uberpruft werden
mussen. Es ist zu spat, wenn entsprechende Massnahmen erst dann
durchgefiihrt werden, wenn die Probleme bereits in den Betrieben auf-
getreten sind. Die kiinftige Antwort auf die Frage der Mikroelektronik
lautet, die Konsultationen, die wir in der Vergangenheit zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern in Japan aufgebaut haben, mussen ausge-
baut und verbessert werden. Um nachteilige Auswirkungen, die durch
die Einfihrung der neuen Technologie entstehen kdnnen, zu verhindern,
bevor sie auftreten, und um die Zufriedenheit der Menschen durch die
Einfihrung der neuen Technologie zu fordern, miissen zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern eine Ubereinstimmung in der Grundeinstel-
lung gegeniiber dieser Frage erreicht und Regeln fir Gegenmassnahmen
aufgestellt werden. Daher sollte so bald wie moglich ein Ubereinkom-
men ber Mikroelektronik abgeschlossen werden.»

Im Herbst 1981 legte die Nissan-Gewerkschaft dem Unternehmen einen
Vorschlag fiir ein Ubereinkommen im Bereich der Mikroelektronik vor.
Da es bis dahin ein solches Ubereinkommen in Japan nicht gab, stiess
man bei den Verhandlungen auf ernste Schwierigkeiten.

Die Nissan-Gewerkschaft und die Firmenleitung prallten bei ihren Ge-
sprachen aufeinander, da sich das Unternehmen gegen ein Ubereinkom-
men aussprach.

Es wurde beflrchtet, dass dies ein Hindernis fiir eine rasche und aktiv
durchgezogene Einfiihrung von Robotern bilden wirde, wahrend die
Gewerkschaft erklarte, dass die Automatisierung allmahlich und geleitet
von der Achtung vor den Menschen vorgenommen werden sollte.

Das Mikroelektronik-Ubereinkommen entstand nach harten Auseinan-
dersetzungen, die anderthalb Jahre lang zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern gefiuhrt worden waren.

In der ersten Klausel des Ubereinkommens heisst es, dass die Einfuhrung
der neuen Technologie auf den «Fortschritt der menschlichen Gesell-
schaft» abzielen muss. Mit dem Begriff «menschliche Gesellschaft» wer-
den nicht nur die Arbeitnehmer in den Betrieben, sondern im weiteren
Sinne die Gesellschaft als Ganzes bezeichnet.

Mit dem Ubereinkommen soll also der Arbeitsfrieden aufrechterhalten
und das Wohlbefinden der Menschen (das heisst ihre Zufriedenheit)
vergrossert werden.

In der zweiten Klausel wird deutlich gemacht, dass vorherige Konsulta-
tionen zwischen Arbeitnehmern und Unternehmensfihrung die grund-
legende Voraussetzung fur die EinfGhrung der neuen Technologie sind.
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Dadurch erhalten wir die Moglichkeit, uns mit der unbekannten Welt der
neuen Technologie ausgehend von der Geschichte und den Errungen-
schaften auseinanderzusetzen, die die Gewerkschaften im privaten Sek-
tor seit 1955 gemacht haben, indem sie aus eigener Initiative auf einem
System von Konsultationen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
beharrt und dieses System durchgesetzt haben.

Fir uns bedeutet dieses Ubereinkommen den ersten Schritt in der Aus-
einandersetzung mit der Frage der Mikroelektronik, keinesfalls jedoch
das Ende einer Etappe. Mit dem Thema Mikroelektronik muss sich heute
jeder auf der Welt befassen, und ich glaube, dass die Menschheit ohne
internationale Solidaritat und Zusammenarbeit keine Fortschritte ma-
chen kann.

Wenn die Automatisierung in den einzelnen Landern mit unterschiedli-
cher Geschwindigkeit eingefihrt wird, so werden sich daraus nicht nur
neue Konflikte im Bereich des Handels ergeben, sondern dadurch wird
auch die Kluft zwischen Nord und Siid weiter vergrossert werden. Um
eine derartige Entwicklung zu vermeiden und um die Voraussetzungen
2u schaffen, die die Arbeitswelt braucht, um wettbewerbsféahig zu blei-
ben und auch in Zukunft neue Beschaftigungsmoglichkeiten, ein bes-
seres Einkommen fir die Arbeitnehmer und eine gesunde Wirtschaft zu
gewahrleisten, miissen meiner Ansicht nach tiberall in der Welt Uberein-
kommen uber die neue Technologie abgeschlossen werden.

Wortlaut des Ubereinkommens

«Die Nissan Motor Co., Ltd (nachstehend die Gesellschaft genannt)
und die Allgemeine Automobilarbeitergewerkschaft bei Nissan, die
dem Bund der japanischen Automobilarbeitergewerkschaften ange-
schlossen ist (nachstehend die Gewerkschaft genannt), schliessen
dieses Ubereinkommen in bezug auf die Einfihrung der Automati-
sierung und hinsichtlich der arbeitskrafteeinsparenden Ausrustun-
gen und Gerite, bei denen Mikroelektronik und andere moderne
Technologien (nachstehend neue Technologie genannt) eingesetzt
vwerden.

1.Zweck

Ausgehend von der gemeinsamen Auffassung, dass der technologi-
sche Fortschritt fiir den Fortbestand und die Weiterentwicklung
eines Unternehmens und fiir den Fortschritt der menschlichen Ge-
sellschaft unerlasslich ist, erwagen die Gesellschaft und die Gewerk-
schaft jederzeit, welche Auswirkungen die Einfuhrung der neuen
Technologie fir die Arbeitnehmer mit sich bringen kann, und durch
gemeinsame Zusammenarbeit ermoglichen sie eine harmonische
Einfihrung der neuen Technologie.
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2. Konsultationen zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern

1) Bei den Konsultationen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern Gber die Einfihrung der neuen Technologie geht man von dem
«Ubereinkommen in bezug auf den beratenden Arbeitnehmer-Ar-
beitgeber-Ausschuss» aus, das am 11. Oktober 1955 geschlossen
wurde, und die Konsultationen werden in dem darin festgeschriebe-
nen Geist von Vertrauen und Zusammenarbeit durchgefuhrt.

2) Vor der Einfiihrung neuer Technologie informiert die Gesell-
schaft die Gewerkschaft rechtzeitig liber das Programm, mogliche
Auswirkungen fiir Gewerkschaftsmitglieder und Vorschlage fur ent-
sprechende Gegenmassnahmen; ferner konsultiert sie die Gewerk-
schaften vor Einfuhrung der neuen Technologie.

3. Aufrechterhaltung der Beschéaftigung

Die Gesellschaft kiindigt keinem Gewerkschaftsmitglied aufgrund
der Einfihrung der neuen Technologie.

4. Aufrechterhaltung der Arbeitsbedingungen

Die Gesellschaft versetzt kein Gewerkschaftsmitglied aufgrund der
Einfihrung der neuen Technologie an einen untergeordneten Ar-
beitsplatz oder kiirzt seinen Lohn oder verschlechtert seine Arbeits-
bedingungen.

5. Gesundheitsschutz und Sicherheit

Die Gesellschaft bemiiht sich, Gesundheits- und Sicherheitsfragen,
die mit der Einfihrung der neuen Technologie in Verbindung stehen,
mit allen ihr zur Verfugung stehenden Mitteln zu I6sen und entspre-
chende Massnahmen durchzufuhren.

6. Bildung und Ausbildung

Bei der Einfihrung der neuen Technologie bietet die Gesellschaft
den Gewerkschaftsmitgliedern die notwendigen, mit ihren Fahig-
keiten und Fertigkeiten in Einklang stehenden Bildungs- und Aus-
bildungsmoglichkeiten, damit die Gewerkschaftsmitglieder der be-
treffenden Betriebe die erforderlichen Fertigkeiten beherrschen ler-
nen und ihre Sicherheit gewahrleistet ist.

7. Zuweisung neuer Arbeiten und Arbeitsplatzwechsel

Werden Gewerkschaftsmitgliedern aufgrund der Einflihrung der
neuen Technologie neue Aufgaben zugewiesen oder wird ein Ar-
beitsplatzwechsel vorgenommen, so berticksichtigt die Gesellschaft
die Fahigkeiten und die Fertigkeiten der Betreffenden und bietet
ihnen die erforderlichen Bildungs- und Ausbildungsmoglichkeiten.»

153



	Japanische Automobilindustrie : Übereinkommen "Neue Technologien"

